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Fragebogen zur Vernehmlassung
Anpassung der Signalisationsverordnung und der Strassenverkehrskontrollverordnung zur Umsetzung
der Standesinitiative 17.304 («Sicherere Strassen jetzt!»).

Stellungnahme eingereicht durch:
 Kanton  Verband  Organisation  Weitere interessierte Kreise

Absender:
Regierungsrat des Kantons Schwyz
Postfach 1260
6431 Schwyz

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
22. Mai 2024 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch
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Anpassung der Signalisationsverordnung und der Strassenverkehrskontrollverord-
nung
Mit dem am 1. Oktober 2021 von der Bundesversammlung beschlossenen Artikel 45a1 des Stras-
senverkehrsgesetzes (SVG)2 wurde die Standesinitiative des Kantons Tessin 17.304 («Sicherere
Strassen jetzt!»)3 auf Gesetzesstufe umgesetzt, aber noch nicht in Kraft gesetzt.

1. Sind Sie grundsätzlich mit dem Vorschlag zur Änderung der Signalisations-
verordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) einverstanden?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

2. Sind Sie mit den Ausnahmen gemäss Artikel 29a Absatz 2 E-SSV einver-
standen?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

3. Sind Sie mit dem Signal gemäss Anhang 2 Ziffer 2.48.1 und 2.57.1 E-SSV
einverstanden?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

1 BBl 2021 2322
2 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01).
3 Standesinitiative des Kantons Tessin 17.304 (Sichere Strassen jetzt!) eingereicht am 22. März 2017.
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4. Sind Sie grundsätzlich mit dem Vorschlag zur Änderung der Verordnung
über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 28. März 2007
(SKV; SR 741.013) einverstanden?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:
Der Aufwand für die Kontrollorgane, festzustellen, welche Fahrzeuge in Abhängigkeit des
Inverkehrsetzungsdatums über welche Assistenzsysteme verfügen müssen, wird erheb-
lich sein.

5. Sind Sie damit einverstanden, dass die Kontrollbehörden technische Hilfs-
mittel (z. B. OBD-Auslesegeräte) einsetzen dürfen, um das Vorhandensein
der verlangten Assistenzsysteme zu überprüfen (Art. 9 Abs. 1 Bst. f E-
SKV)?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

6. Sind Sie mit dem Inkrafttreten der Neuregelung per 1. Januar 2026 einver-
standen?

 JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:


